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Prozesskette als Leitfaden zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen
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AU
Lehrkraft

Auszubildende(r)

Parallel

identifiziert den 

Unterstützungsbedarf, der 

über den Stützunterricht 

und erweiterten 

Stützunterricht am BK 

hinaus geht

gibt kein 

Einverständnis

Prozess-Ende

(keine BA-

Beratung/

Unterstützung)

gibt Einverständnis

berät den/die Auszubildende

informiert 

Auszubildende(n) und AU 

über die Gefährdung des 

Ausbildungsziels 

(s. Musterschreiben)

holt die Zustimmung 

der/des Auszubildenden 

zur Datenweitergabe an 

die BA für die 

Kontaktaufnahme ein

*Auch ohne Beteiligung der Lehrkraft sind wie bisher Kontaktaufnahmen zu allen Angeboten (Berufsberatung, Ausbildungsberatung, …) weiterhin jederzeit möglich

kein Kontakt zur 
BA gewünscht Kontakt zur BA 

erwünscht

Prozess-Ende 

hins. AU

(keine BA-

Beratung)

informiert AU in 

Abstimmung 

mit den 

Partnern 

zu den 

Unterstützungs

-optionen

BA berät Auszubildende(n) zu berufsbegleitender 

Unterstützung außerhalb der Ausbildungszeit

1. Schritt
7 Schritt3. Schritt

BA/ Beratungsfachkraft

eruiert die regional zur 

Verfügung stehenden 

Unterstützungsmöglichkeiten

koordiniert diese mit den 

Partnern (Kammern, Jobcenter, 

BAMF, etc..), s. Schritt 5

BA

4. Schritt

AU

erteilt keine 
Zustimmung 
zur 
Unterstützu
ng der/des 
Auszubilden
den 

entscheidet 

positiv zur 

grundsätzlich

en 

Unterstützung 

der/des 

Auszubilden-

den

5. Schritt

AU, Auszubildende(r), BA

Ausbildungsberater/in, ev.

weitere Partner

verständigen sich* final zur 

Unterstützung** 

* Koordinierung und AU-

Beratung durch BA, s. Schritt 2

**Unterstützung sollte 

idealerweise am BK Standort 

stattfinden.

informiert

Lehrkraft 

und 

betroffene Partner 

zur 

finalen 

Unterstützung 

6. Schritt

erhält 

Unterstützung

Auszubildende(r)BA

Legende/Erläuterung:

Lehrkraft = grün

Auszubildende(r) = gelb

AU = Ausbildungsunternehmen= rosa

BA = Bundesagentur für Arbeit= grau
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2. Schritt


